
Schul- und Hausordnung 

www.rfes.de 

„A
n

 u
n

se
re

r 
Sc

h
u

le
 h

at
 je

d
er

 M
en

sc
h

 d
as

 R
ec

h
t 

au
f 

R
ü

ck
si

ch
tn

ah
m

e 
u

n
d

 R
es

p
ek

t.
“ 

Unsere Schule ist eine Gemeinschaft. Wir alle wollen unser Schulleben 
möglichst angenehm gestalten und jeder muss einen Beitrag dazu leisten: 

1. Ich respektiere alle Menschen in unserer Schulgemeinde. Daher beleidige, mobbe und diskri-
miniere ich niemanden, insbesondere auch nicht über das Internet oder auf Social-Media-
Kanälen. Ich verbreite auch keine Falschnachrichten oder Lügen. 

2. Ich akzeptiere, dass Lernende und Lehrkräfte ein Recht auf einen Unterricht ohne Störungen 
und auf eine angenehme Lernatmosphäre haben. 

3. Ich bin verantwortlich für mein Tun und trage die Konsequenzen daraus. 

4. Ich löse Konflikte ohne jede Form von Gewalt und hole mir Unterstützung, wenn ich allein 
nicht weiterkomme. 

5. Ich komme pünktlich zum Unterricht und habe mein Unterrichtsmaterial dabei. Ich informie-
re die Schule unverzüglich im Falle einer Abwesenheit über den Grund meines Fehlens und 
reiche eine schriftliche Entschuldigung innerhalb von 3 Tagen ein. Für planbare Abwesen-
heitstermine beantrage ich frühzeitig bei der Klassenleitung eine Beurlaubung. 

6. Die Nutzung privater mobiler Endgeräte ist während der Unterrichtszeit untersagt. Im Unter-
richt darf es nur nach Erlaubnis der jeweiligen Lehrkraft verwendet werden. In Notfällen oder 
begründeten und von der Lehrkraft genehmigten Einzelfällen ist die Nutzung zulässig. Bei un-
zulässiger Nutzung kann das Gerät vorübergehend einbehalten werden.  

7. Ich rauche nicht auf dem Schulgelände und außerhalb des Schulgeländes nehme ich Rücksicht 
auf Nachbarn und Anwohner. Dies gilt in gleicher Weise für E-Zigaretten und Vapes. 

8. Ich werfe meinen Müll getrennt in die Abfallbehälter und nehme meinen Ordnungsdienst im 
Klassenraum wahr. Die Regelungen zum Ordnungsdienst wurden zu Schuljahresanfang  
besprochen. 

9. Ich verbringe die Pausen in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof. 

10. Ich verhalte mich so, dass das Schulgebäude und die Einrichtungen in gutem Zustand bleiben. 
Ich gehe vorsichtig mit allen Gegenständen um. Für grob fahrlässig oder mutwillig verursach-
te Schäden an der Schulausstattung werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht.  

11. Ich sichere meine eigenen Sachen vor Missbrauch oder Diebstahl, da bei Verlust kein  
Schadenersatz durch den Schulträger geleistet wird. 

12. Ich bringe keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände mit in die Schule. Hierzu  
gehören im Kontext dieser Schulordnung alle Gegenstände, die dazu geeignet sind, andere zu 
bedrohen oder zu verletzen. Wer gefährliche Gegenstände bei sich trägt oder gegen Andere 
einsetzt, muss mit einer Strafanzeige und einem Schulverweis rechnen.  

13. Der Besitz, das Verteilen und der Konsum von Alkohol und Rauschmitteln aller Art sind verbo-
ten. Der Schulbesuch unter Alkohol- und Rauschmittel-Einfluss ist nicht gestattet. Verstöße 
gegen diese Anordnungen haben Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Folge, die von 
der Benachrichtigung der Eltern, der Ausbildungsbetriebe und der Drogenberatung bis zum 
Schulausschluss führen können.  
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